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Gerne informieren wir Sie barrierefrei über unsere Unfallversicherung. Sie schützt Sie vor den finanziellen Fol-
gen von Gesundheitsschäden, die die versicherten Personen durch einen Unfall erlitten haben.

Wir erklären Ihnen die wichtigsten Vertragsinhalte. Sie möchten mehr wissen? Dann helfen Ihnen das Infor-
mationsblatt zu Versicherungsprodukten, das Kundeninformationsblatt und die Versicherungsbedingungen 
weiter.

Was ist versichert?
Versichert sind Unfälle, die einer versicherten Person zustoßen. Ein Unfall liegt zum Beispiel vor, wenn diese 
sich durch einen Sturz verletzt. Der Versicherungsschutz besteht weltweit.

Die Invaliditätsleistung
Sie ist ein fester Baustein der Unfallversicherung. Diese einmalige Leistung zahlen wir, wenn die versicherte 
Person nach einem Unfall dauerhaft körperlich oder geistig beeinträchtigt ist. Ihre Höhe hängt von der Ver-
sicherungssumme, dem Invaliditätsgrad und der vereinbarten Progression ab.

Mit diesen zusätzlichen Leistungen können Sie Ihren Unfallschutz erweitern:

Unfallrente
Die Unfallrente ist eine monatliche Leistung, die wir bei besonders schweren Beeinträchtigungen zahlen.

Todesfallleistung
Die Todesfallleistung ist eine einmalige Leistung, die wir bei Tod infolge eines Unfalls zahlen.

Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld 
Das Krankenhaustage- und Genesungsgeld zahlen wir für jeden Tag eines unfallbedingten Krankenhausauf-
enthalts aus.

Unfallschutz Plus
Der Unfallschutz Plus beinhaltet Hilfe- und Pflegeleistungen nach einem Unfall. Wir unterstützen Sie zum Bei-
spiel bei der körperlichen Grundpflege, Reinigung der Wohnung oder bei der Kinderbetreuung.

Die Höhe der zusätzlichen Leistungen richtet sich auch nach der jeweils vereinbarten Versicherungssumme.

Was ist nicht versichert?
Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern. Der Beitrag für Ihre Versicherung wäre sonst sehr hoch.  
Deshalb sind bestimmte Risiken und Schäden nicht versichert.
Diese Risiken und Schäden sind zum Beispiel nicht versichert:
	- Krankheiten wie Epilepsie
	- Unmittelbare Schäden durch Schlaganfälle oder Herzinfarkte
	- Sachschäden wie eine beschädigte Brille beim Unfall
	- Unfälle der versicherten Person infolge einer absichtlich begangenen Straftat
	- Personen, die dauerhaft auf fremde Hilfe angewiesen sind, um Ihren Alltag zu bewältigen

Welche Pflichten haben Sie?
	- Sie müssen alle unsere Fragen vollständig und richtig beantworten. Das gilt für die Fragen des Antrags als 

auch für weitere Fragen in Textform.
	- Sie müssen die Beiträge rechtzeitig und vollständig zahlen.
	- Bitte informieren Sie uns, wenn sich bestehende Risikoumstände ändern. Zum Beispiel, wenn Sie einen 

anderen Beruf ausüben oder sich selbstständig machen.
	- Nach einem Unfall ist es sehr wichtig, dass die verletzte Person sofort einen Arzt aufsucht und dessen An-

weisungen folgt.
	- Bitte informieren Sie uns so schnell wie möglich über den Unfall.

Informationen nach dem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz

Unfallversicherung
Cosmos Versicherung AG



BF AU (10.25) Seite 2 von 2Cosmos Versicherung AG

Wann und wie zahlen Sie Ihre Beiträge?
	- Den ersten Beitrag müssen Sie spätestens 14 Tage nachdem Sie den Versicherungsschein bekommen ha-

ben, zahlen.
	- Alle weiteren Beiträge sind jeweils zu Beginn der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Diese entspricht 

der vereinbarten Zahlungsweise. Das kann ein Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr sein. 
Wenn Sie beispielsweise monatlich zahlen, wird Ihr Beitrag jeweils zum 01. eines Monats fällig.

	- Um Ihre Beiträge zu zahlen, können Sie das SEPA-Lastschriftverfahren nutzen. Dann buchen wir Ihre Bei-
träge ab. Oder Sie überweisen sie selbst.

Wann beginnt und wann endet Ihr Versicherungsschutz?
	- Ihr Versicherungsschutz beginnt zu dem in Ihrem Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Vorausge-

setzt, Sie haben den ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt. Wenn Sie später zahlen, beginnt der 
Versicherungsschutz erst mit der Zahlung.

	- Ihr Versicherungsschutz endet, wenn Sie oder wir ihn kündigen.
	- Ihr Vertrag verlängert sich nach der vereinbarten Dauer um ein weiteres Jahr, wenn Sie oder wir ihn nicht 

vorher kündigen.

Wie können Sie Ihren Vertrag kündigen?
	- Sie können Ihren Vertrag zum Ende der vereinbarten Vertragsdauer kündigen. Eine Frist müssen Sie nicht 

beachten. Nach Ablauf des ersten Versicherungsjahrs können Sie Ihren Vertrag täglich kündigen. Ihre Kün-
digung müssen Sie in Textform an uns richten. Das kann ein Brief oder eine E-Mail sein.

	- In bestimmten Fällen können Sie oder wir den Vertrag vorzeitig kündigen. Das ist beispielsweise nach 
einem Versicherungsfall möglich.

Können Sie Ihren Vertrag widerrufen?
Ja, Sie haben ein Widerrufsrecht. Informationen dazu finden Sie in der Widerrufsbelehrung und im Versiche-
rungsschein.

Wie barrierefrei können Sie unsere Unfallversicherung abschließen?
Den Online-Antrag für unsere Unfallversicherung haben wir nach dem „2-Sinne-Prinzip“ für Sie gestaltet. Das 
heißt, unsere Informationen bereiten wir für mindestens zwei von drei Sinnen Hören, Sehen und Tasten auf. 
Zusätzlich formulieren wir in verständlicher Sprache.

Worauf achten wir beim Design?
Unsere Seiten sind klar strukturiert. Die Inhalte stellen wir übersichtlich dar. Kontraste setzen wir optimal ein.

Was zeichnet unsere Navigation aus?
Viele Bereiche haben wir so optimiert, dass Sie mit der Tastatur navigieren können. Das heißt, Sie können dort 
allein mit der Tabulator-Taste und anderen Tastenkombinationen navigieren.

Wie gehen wir mit Text, Bildern und Audio um?
Unsere Seiten können Sie sich auch mit einem Screenreader vorlesen lassen. Diese Programme wandeln die 
Texte Ihres Computerbildschirms entweder über eine Sprachausgabe akustisch oder über die Braillezeile taktil 
wahrnehmbar um. Bilder haben wir mit Texten und Videos mit Untertiteln versehen.

Wer kontrolliert die Barrierefreiheit?
Die gemeinsame „Marktüberwachungsstelle der Länder für die Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleis-
tungen", kurz MLBF, prüft, ob wir die Vorschriften des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes einhalten.

Sie erreichen sie unter dieser Adresse:

MLBF
c/o Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung Sachsen-Anhalt
Postfach 39 11 55
39135 Magdeburg

Telefon: 03 91 – 56 76 97 0
E-Mail: MLBF@ms.sachsen-anhalt.de

Diese Informationen haben wir zuletzt im Oktober 2025 aktualisiert.

mailto:mlbf%40ms.sachsen-anhalt.de?subject=Markt%C3%BCberwachungsstelle
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